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1. Teil

Einleitung und Grundlagen

A. Das Problem des (in)effektiven Menschenrechtsschutzes 
im internationalen Geschäftsverkehr

Immer wieder wird die Tätigkeit multinationaler Unternehmen mit Menschen
rechtsverletzungen in Ländern des Globalen Südens in Verbindung gebracht, wobei 
vor allem besonders gravierende Fälle in den Fokus der Öffentlichkeit gelangen. 
Um nur drei derartiger Fälle zu benennen, sei auf folgende Beispiele verwiesen: 
2013 sind über 1.000 Menschen bei dem Einsturz des Rana Komplexes, eines Ge
bäudes in Bangladesch, verstorben. Zahlreiche international agierende Textilunter
nehmen bezogen ihre Waren von Subunternehmen, die dort zu günstigen und teils 
menschenverachtenden Bedingungen produzierten. Trotz erheblicher Sicherheits
zweifel wurden die Arbeitnehmer in Bangladesch unter Druck gesetzt, ihre Arbeit in 
dem Rana Komplex fortzusetzen und bezahlten dies schließlich mit ihrem Leben.1
Dieses oftmals als „Rana Katastrophe“2 betitelte Ereignis ist kein trauriger Einzel
fall. Ein Jahr vor der Rana Katastrophe kam es z.B. in einer pakistanischen Tex
tilfabrik zu einem verheerenden Brand, der auf fehlende Sicherheitsvorkehrungen 
zurückgeführt wird, und über 260 Menschenleben kostete. Der größte Abnehmer 
der dort produzierten Waren war ein deutsches Textilunternehmen.3 29 Jahre zuvor 
ereignete sich die „größte Gas-Katastrophe“ in der indischen Stadt Bhopal.4 Ein 
Brand in einer dort niedergelassenen Chemiefabrik, in der ein US-amerikanisches 
Tochterunternehmen tätig war, verursachte ein Gasleak, das insgesamt 25.000 
Menschenleben kostete und sich über Jahrzehnte nachteilig auf das Leben in Bhopal 
auswirkte.

In den dargestellten Beispielen bestanden menschenrechtliche Probleme vor 
allem im Zusammenhang mit der Arbeitsplatzsicherheit und den Umweltauswir

1 CNN, 23. 04.2023, 10 years after Rana Plaza, is Bangladesh’s garment industry any 
safer?.

2 Siehe z.B. fidH, 21. 04. 2014, One Year After the Rana Plaza Catastrophe: Slow Progress 
and Insufficient Compensation; DER Spiegel Online, 24. 04.2023, Zehn Jahre Rana Plaza – 
Greenpeace meldet weiter große Probleme in der Textilindustrie, wo von „Textil-Katastrophe“ 
die Rede ist.

3 Tagesspiegel, 18. 09. 2012, Brand mit 250 Toten: Unglücksfabrik in Pakistan belieferte 
auch Kik in Deutschland.

4 WELT, 03. 12. 2014, Die größte Gas-Katastrophe geschah im Frieden.



kungen der Geschäftsaktivitäten. Zwangsarbeit stellt ein weiteres menschenrecht
liches Problem im internationalen Geschäftsverkehr dar – man denke an die etwa 
schätzungsweise über eine Millionen Uiguren, die in China aufgrund staatlich or
ganisierter Arbeitsprogramme Zwangsarbeit unterworfen werden.5 Moderne Skla
verei ist ein aktuelles Problem: Dem Global Slavery Index 2023 zufolge befanden 
sich 2021 50 Millionen Menschen in moderner Sklaverei,6 das sind ca. 10 Millionen 
mehr als noch in 2016.7 Hierzu zählen über 12 Millionen Kinder.8 Für den Import 
folgender fünf Produkte in die G20-Staaten bestehen dabei die größten Risiken, 
dass sie unter Einsatz von Zwangsarbeit gewonnen wurden: Elektronikgeräte 
(Laptops, Computer und Handys), Textilprodukte, Fisch, Kakao und Zuckerrohr.9

Dass es sich bei Menschenrechtsverletzungen im internationalen Geschäftsver
kehr nicht bloß um eine negative Entwicklung jüngerer Zeit handelt, zeigt bereits 
der Bhopal-Fall. Dabei hat es in der Vergangenheit durchaus Bemühungen gegeben, 
die Menschenrechtssituation im internationalen Geschäftsverkehr zu verbessern. 
Bereits in den 1970er Jahren gab es erste Versuche in den Vereinten Nationen, die 
menschenrechtliche Verantwortung von multinationalen Unternehmen zu regulie
ren. Dies scheiterte jedoch letztlich am Widerstand einiger Staaten und führte zu
nächst zur Entwicklung von unverbindlichem soft law in diesem Bereich.10 Seit 
2014 gibt es erneute Bemühungen, verbindliche Regelungen zu schaffen, die in 
einem „UN Treaty on Business and Human Rights“ münden sollen. Bisher wurde 
jedoch zunächst bloß weiteres soft law geschaffen: Im Jahr 2011 wurden die UN- 
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte von dem Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen beschlossen.11 Hierbei handelt es sich um unverbindliche 
Prinzipien,12 die im Wesentlichen auf drei Stützpunkten beruhen: (1) die Verant
wortlichkeit von Staaten, Menschenrechte im internationalen Geschäftsverkehr zu 
schützen; (2) die Verantwortlichkeit von Unternehmen, Menschenrechte im inter

5 Siehe z.B. Xu u. a., Uyghurs for sale.
6 Walk Free Foundation, Global Slavery Index 2023.
7 Walk Free Foundation, Global Slavery Index 2018. Die Statistiken beziehen sich aller

dings nicht allein auf internationale Geschäftsbeziehungen, sondern z.B. auch auf Zwangs
heirat und erzwungene sexuelle Ausbeutung.

8 Walk Free Foundation, Global Slavery Index 2023, S. 24.
9 Walk Free Foundation, Global Slavery Index 2018, S. iv, 104. Dem Global Slavery Index 
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nationalen Geschäftsverkehr zu achten, und (3) der Zugang zu effektivem Rechts
schutz.

Während anfangs insbesondere die ersten beiden Stützpunkte einige Aufmerk
samkeit erhielten, fand der dritte Stützpunkt zunächst wenig Beachtung. Seit 2014 
ist jedoch eine neuere Entwicklung und Fokusverschiebung auf den dritten Stütz
punkt der UN-Leitprinzipien, dem Zugang zu effektivem Rechtsschutz, zu beob
achten. Das Andauern menschenrechtlicher Probleme im internationalen Ge
schäftsverkehr wird u. a. darauf zurückgeführt, dass es keine effektiven Rechts
schutzmechanismen gäbe, um multinationale Unternehmen zur Verantwortung zu 
ziehen und daher für solche Unternehmen zu wenige Anreize bestünden, ihren 
menschenrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Bestehende Rechtsschutz
mechanismen seien oftmals mit zu großen rechtlichen und praktischen Hürden 
verbunden, um ihnen effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Als Alternative zu be
stehenden Mechanismen, die die genannten Hürden bewältigen soll, wurde 2017 
daher vorgeschlagen, Menschenrechtsstreitigkeiten im internationalen Geschäfts
verkehr vor internationale Schiedsgerichte zu bringen.13 Als Vorbild sollen dabei 
internationale Handelsschiedsverfahren dienen. Anwälte und Professoren aus ver
schiedenen Jurisdiktionen bildeten eine Arbeitsgruppe und berieten zunächst unter 
Einbeziehung verschiedener Interessengruppen, von Nichtregierungsorganisationen 
über Menschenrechtsexperten bis zu Unternehmensvertretern, inwiefern das beste
hende System der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit an die besonderen 
Anforderungen von Menschenrechtsstreitigkeiten im internationalen Geschäftsver
kehr angepasst werden kann. Zu der sich aufdrängenden Frage, wie zwischen den 
Betroffenen und multinationalen Unternehmen, zwischen denen keine vertragliche 
Beziehung besteht, überhaupt eine Schiedsvereinbarung zustande kommen soll, sei 
an dieser Stelle bereits auf folgende drei Möglichkeiten verwiesen: Erstens steht es 
Betroffenen und multinationalen Unternehmen frei, eine ad hoc-Schiedsvereinba
rung nach Entstehung des Rechtsstreits abzuschließen. Zweitens können multina
tionale Unternehmen vergleichbar zu Investitionsschiedsverfahren eine Art stand
ing offer für eine Schiedsvereinbarung abgeben, die Betroffene dann mit Einleitung 
des Schiedsverfahrens annehmen können. Dies kann z. B. in Verträgen in der Lie
ferkette oder in internationalen Instrumenten geschehen. In solche Instrumente kann 
schließlich auch eine drittbegünstigende Schiedsvereinbarung zugunsten der Be
troffenen aufgenommen werden. Die von der Arbeitsgruppe konkret anvisierten 
Konstellationen und die Erfolgsaussichten im Hinblick auf den für Schiedsverfah
ren erforderlichen Konsens werden an späterer Stelle genauer untersucht. Hier ist 
zunächst festzuhalten, dass die Bemühungen der Arbeitsgruppe im Dezember 2019 
in der Veröffentlichung der „Hague Rules on Business and Human Rights Arbi
tration“ mündeten. Die Hague Rules basieren auf den UNCITRAL-Schiedsverfah
rensregeln von 2013; Änderungen der UNCITRAL-Schiedsverfahrensregeln wur

13 Cronstedt/Eijsbouts/Thompson, Working Group paper on Business and Human Rights 
Arbitration.
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